
Die  
Albert-Schweitzer-Realschule  

lädt Eltern und Kinder 
herzlich ein  

am  
Dienstag, dem 7. Februar 2012, 

um 17:30 Uhr 

zu einer Informationsveranstaltung,  
 

während der die  
 

Eltern und Erziehungsberechtigten  
 

wichtige Hinweise bezüglich  
der Struktur der Realschule,  

der Voraussetzungen für den Übertritt sowie 
des Aufnahmeverfahrens  

erhalten 
 

und die 
 

künftigen Realschülerinnen und Realschüler  
 

dank eines abwechslungsreichen Programms 
nicht nur unser Schulgebäude,  

sondern auch das Realschulleben und einige 
(neue) Unterrichtsfächer kennen lernen können. 

 
*** 

 
Die SMV betreut die Kinder!  

Die Schulgemeinschaft freut sich auf  
zahlreiches Erscheinen!  

Albert-Schweitzer-Realschule 
Staatliche Realschule Regensburg II 

Isarstr. 24 
93057 Regensburg 

0941 507-1082 
asr@regensburg.de 

www.schulen.regensburg.de/asrs/asr_home/index.htm 

Schulgemeinschaft und Schulleben spielen in 
der ASR eine wichtige Rolle. 

Unsere Schülerinnen und Schüler werden ge-
fordert und gefördert: 

Eine Vielzahl an Wahlfächern und Angeboten 
soll ihre individuellen Talente und Neigungen 
stärken, so dass sie neben fachlicher Bildung 
soziale Kompetenzen und Schlüsselqualifikatio-
nen erwerben. 

Angebote und Aktionen   

IT mit CAD, Ergänzungs– und Förder-unterricht, Wirtschaftsenglisch, Kon-versationskurse , Tschechisch, Lern-tutoren, Berufsfindungstage, Erste-Hilfe, Streitschlichter, Reisen, Thea-terbesuche, Tanzkurs, Sozialaktionen wie Youngament bzw. Weihnachtstru-cker, Mittagsverpflegung, Bigband, Chor, Stützpunktschule Fußball... 

Offene Ganztagsschule 
 

Mittagstisch 
Hausaufgabenbetreuung 
Freizeitangebot 

Studienseminar  

Deutsch, Englisch, Mathematik, IT, Geschichte, Erd-kunde, Psychologie 

Gebunde Ganztagsschule 

in den Jahrgangsstufen 5 und 6 

Wahlpflichtfächergruppen (ab Jgst. 7) 

 

I mathematisch-naturwissenschaftlich 

II  wirtschaftlich 

IIIa sprachlich (Französisch) 

IIIb musisch (Kunsterziehung) 



Anmeldung  
 

vom 7. bis 11. Mai 2012 
im Sekretariat der ASR 

 

Montag bis Donnerstag:       08:00 bis 16:00 Uhr 

Freitag:         08:00 bis 13:00 Uhr 

 
Die Schülerinnen und Schüler müssen von ei-
nem Erziehungsberechtigten angemeldet wer-
den.  

Mitzubringen sind das Übertrittszeugnis und ei-
ne Geburtsurkunde (im Original). 

Alleinerziehende brauchen einen Sorgerechts-
beschluss. 

Ausländische Mitbürger müssen eine Aufent-
haltsgenehmigung für die Bundesrepublik 
Deutschland vorlegen.  

Über Ausnahmen in besonderen Fällen ent-
scheidet der Schulleiter.  

 
Weitere Auskünfte erteilen gerne die Schullei-
tung, die Beratungslehrerin Frau StRin (RS). 
Heller und die Verwaltungsangestellten. 

Bitte vereinbaren Sie ggf. vorab einen Termin!  

Voraussetzungen für die Aufnahme 

Aus Klasse 4 der Grundschule 
 

Schüler, die im Übertrittszeugnis der Grund-
schule in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Heimat- und Sachkundeunterricht einen 
Notendurchschnitt von 2,66 und besser haben, 
können ohne Probeunterricht in die Realschule 
übertreten. 
 

Schüler, die diese Bedingungen nicht erfüllen, 
müssen vom 21. bis 23. Mai 2012 an einem 
Probeunterricht teilnehmen, bei dem sie ihre 
Qualifikation in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik beweisen müssen. 
 

Bestanden ist dieser Probeunterricht mit min-
destens den Noten 3 und 4. Mit den Noten 4 
und 4 im Probeunterricht ist eine Aufnahme mit 
Elternwillen möglich. 
 
Aus Klasse 5 der Haupt– bzw. Mittelschule 
 

Für den Eintritt in die Realschule benötigt das 
Kind im Jahreszeugnis 2012  eine Durch-
schnittsnote von mindestens 2,5 in Deutsch 
und Mathematik. 
 

Eine Voranmeldung vom 7. Mai 2012 bis 11. 
Mai 2012 ist erforderlich, die endgültige Anmel-
dung erfolgt mit dem Jahreszeugnis vom 1. bis 
3. August 2012.  
 
Aus Klasse 5 des Gymnasiums 
 

Der Übertritt ist uneingeschränkt möglich. 

Eintritt in die Albert-Schweitzer-Realschule 
Schuljahr 2012/2013 

Der Probeunterricht findet statt vom  

21. bis 23. Mai 2012, 

jeweils von 8:00 bis 12:00 Uhr 

(Treffpunkt: Eingangshalle). 
 

An Arbeitsmitteln mitzubringen sind Füllfeder-
halter, Farbstifte, Lineal, Radiergummi und 
Geodreieck.  

Hat ein Schüler am Probeunterricht bis zu des-
sen Ende teilgenommen, so können gesund-
heitliche Gründe nachträglich nicht anerkannt 
werden.  

Eltern oder Erziehungsberechtigte brauchen 
nicht anwesend zu sein.  

Pausenverpflegung kann beim Hausmeister 
erworben werden.  

Schülerinnen und Schüler, die am Probeunter-
richt an einer Realschule erfolglos teilgenom-
men haben, dürfen zu einer Wiederholung des 
Probeunterrichts an einer Realschule im glei-
chen Kalenderjahr nicht mehr zugelassen wer-
den.  
 
Das Ergebnis des Probeunterrichts und die 
Aufnahme- oder Ablehnungsentscheidung wer-
den den Erziehungsberechtigten ausschließlich 
schriftlich mitgeteilt. 

Probeunterricht 


